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Notizen
über die

Entstehung -es Norddeutschen Strafgesetzbuchs.

Auf Grund des Art. 4 der B. B-
„Der Beaufsichtigung Seitens des Bundes und der Gesetzgebung 
desselben unterliegen die nachstehenden Angelegenheiten:

3) die gemeinsame Gesetzgebung über das . . . Strafrecht . . . . 
und das gerichtliche Verfahren."

stellten die Abgeordneten Wagner (Altenburg) und Planck 
in der Sitzung des Reichstags vom 30. März 1868 den 
Antrag:

„den Bundeskanzler aufzufordern, Entwürfe eines gemeinsamen 
Strafrechtes und eines gemeinsamen Strafprozesses, sowie der da
durch bedingten Vorschriften der Gerichtsorganisation baldthun- 
lichst vorbereiten und dem Reichstage vorlegen zu lassen." 

(St. B. S. 27, 28, Drucks. Nr. 24).
Der Antrag wurde in Schlußberäthung — Ref. v. Ber

it uth, Corres. Becker (Oldenburg) — am 18. April 1868 
mit großer Majorität angenommen. (St. B. S. 124—129.)

Der Bundesrath schloß sich am 5. Juni dem Anträge 
an und der Bundeskanzler ersuchte durch Schreiben vom 
17. Juni den Preuß. Justizminister Dr. Leonhardt um 
Ausarbeitung des Entwurfs eines Strafgesetzbuchs. Der 
Justizminister beauftragte den Geh. O.- Just.-R. (jetzt Prä- 
sident der Just.- Prüf.-Komm.) Dr. Friedberg mit die
ser Ausarbeitung.

Mittels Schreibens des Justizministers vom 31. Juli 
1869 wurde der „Entwurf eines Strafgesetzbuchs für den
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Norddeutschen Bund" (enth. 356 Paragr.) nebst dem Entw. 
eine- Eins. Ges. mit Motiven und 4 Anlagen (Zusammen, 
stelluug strafrechtl. Bestimmungen, Todesstrafe, gerichtl.. 
mediz. Fragen, Zuchthausstrafe) dem Bundeskanzler über- 
reicht und gleichzeitig veröffentlicht. (Berlin, bei Decker.
6 Bände in Fol.)

Bereits am 3. Juli 1869 chatte der Bundesrath zur 
Begutachtung und Vorberathung des Entwurfs eine auS
7 Mitgliedern bestehende Kommission erwählt. Diese Kom- 
Mission: Justizm. Dr. Leonhardt (Bors.), Gen. St. 
Anw. Dr. Schwarze (stellv. Bors.), G. O. I. R. Dr. 
Friedberg (Referent), App. G. R. Bürgers, Justiz, 
rath Dorn, O. App. G. R. Dr. Budde, Seuator Dr. 
Donandt, — Schriftführer: Ger. Ass. Dr. Rubo und 
Kreisrichter Rüdorff — trat am 1. October 1869 im 
Bundeskanzleramt zu Berlin zusammen.

Die Berathung erfolgte unter dem ständigen Vorsitze 
des Justizministers in 3 Lesungen, welche — außer den 
Redaktionssitzungen — 43 Sitzungen in Anspruch nahmen 
und wurde am 31. Decbr. 1869 beendet. Am selbigen 
Tage wurde der gedruckte Entwurf (enth. 366 Paragr.) 
nebst Einf.-Gesetz dem Bundeskanzler überreicht. Der Ent- 
Wurf ist zwar nicht veröffentlicht, jedoch allen denjenigen, 
welche ihr Interesse durch Einreichung von Gutachten be. 
thätigt hatten, vom Bundeskanzler zugesandt.

Der BundeSrath nahm in den Sitzungen vom 4. und 
11. Februar 1870 den Kommissionsentwurf mit wenigen 
Abänderungen (Vgl. 88- 31., 209. jenes Entwurfes und 
88 31., 209. der Vorlage, sowie das Einf.-Ges.) an.

Dem Reichstage ging der Entwurf bereits an seinem
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Eröffnungstage dem 14. Februar 1870 zu. Dem Entwürfe 
waren Motive, sowie die 4 Anlagen des Entwurfs vom 
Juli 1869 beigegeben. (Drucks. Nr. 5 des Reichstags 
nebst Anlagen.) Die Motive sind im Wesentlichen eine 
Wiederholung der zu dem ersten Entwürfe ausgearbeiteten 
Motive und enthalten nur insoweit Modifikationen, als die 
in der Dundeskommission und im BundeSrathe beschlossenen 
Abänderungen deS Entwurfs solche erheischten. Diese Um- 
arbeitung wurde im Januar 1870 durch den Präsidenten 
Dr. Friedberg und den Generalstaatsanwalt Dr. 
Schwarze, unter Zuziehung der Schriftführer der Bundes
kommission, bewirkt.

Bei den Berathungen des Reichstages wurde der Ent- 
amrf durch den Justizminister Dr. Leonhardt als Be- 
vollmächtigten zum Bundeörathe und durch den Präsidenten 
Dr. Friedberg als besonders bestellten Bundeskommissar 
vertreten.

Die erste Lesung fand Statt am 22. Februar. ES 
wurde beschlossen den Ersten Theil und Abschn. 1—7 des 
Zweiten Theils durch Plenarberathung zu erledigen, die 
übrigen Abschnitte 8—29 einer Kommission von 21 Mit
gliedern zu überweisen. (St. B. S. 41—54.) Zu Mit- 
gliedern dieser Kommission wurden erwählt: Dr. Schwarze 
(Bors.), v. Bernuth (stellv. Bors.), Hosius (Schriftf.), 
Graf Kleist (stellv. Schriftf.), Dr. Aegidi, Graf Basse- 
witz, v. Drauchitsch (Genthin), v. Einsiedel, Dr. En be
mann, Evelt, Eysoldt, Genast, Frhr. v. Hoverbeck, 
v. Kirchmann, Koch, von Levetzow, von Luck, zur 
Megede, Dr. Meyer (Thorn), Tobias, Dr. Wagner 
(Altenburg). Den Sitzungen der Kommission wohnten
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außerdem ständig der Präsident deS Reichstages Dr. Sim- 
sott und der Präsident Dr. Friedberg als Vertreter des 
Bundeöraths bei. Die Kommission hat einen schriftlichen 
Bericht nicht erstattet; die von derselben beschlossenen Ab
änderungsvorschläge vgl. in den Drucks. Nr. 85, 92, 105. — 

Die zweite Lesung fand Statt in den Sitzungen vom 
Febr. 28. (St. B. S. 95); März: 1 (Abschaffung der 
Todesstrafe mit 118 gegen 81 St. beschlossen, — (St. B. 
S. 136). 2. 4. 5. 8. 9. 10. 15. 16. 17. 18. 19. 21. 23 ; 
April: 2. 4. 5. 7. 8; — zusammen 20 Sitzungen.

Nach erfolgter Zusammenstellung der in der 2. Lesung 
gefaßten Beschlüsse (Drucks. Nr. 132) erklärte sich in der 
Sitzung vom 21. Mai (St. B. S. 1091) der Justizminister 
Dr. Leonhardt Namens des Bundeöraths über die An
nehmbarkeit derselben, wobei namentlich die Beibehaltung 
der Todesstrafe im Strafensystem als Bedingung der An
nahme des Entwurfs aufgestellt wurde.

Die dritte Lesung sand Statt in den Sitzungen vom 
Mai: 23 (Antrag v. Luck, betreffend Beibehaltung der 
Todesstrafe mit 127 gegen 119 Stimmen angenommen, — 
St. B. S. 1140). 24. und 25. Mai, an welchem letzteren 
Tage das Gesetz Drucks. Nr. 212) ohne namentliche Ab- 
stimmung mit „sehr großer Majorität" angenommen wurde. 
(St. B. S. 1187.)

Der aus der 3. Lesung hervorgegangene Entwurf wurde 
vom BundeSrath in der Sitzung vom 25. Mai 1870 mit 
Einstimmigkeit genehmigt.
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